
 

Beitragsordnung – Stand 07.02.2020 

1. Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen und beträgt 

mindestens 20 €. Er ist zu Beginn eines jeden Gartenjahres fällig. Der Mitgliedsbeitrag 

dient der Finanzierung der allgemeinen Kosten des Vereins. Er ist von den ordentlichen 

und den fördernden Mitgliedern zu entrichten. 

 

2. Die ordentlichen Mitglieder tragen zusätzlich die Kosten des Gartenbaubetriebes, mit 

dem die ideellen Ziele des Vereins (unter Beachtung der in der Satzung festgelegten 

Grundsätze) modellhaft in die gärtnerische Praxis umgesetzt werden sollen. Sie zahlen 

eine freiwillige Kostenumlage jeweils für ein Gartenjahr, zu dessen Höhe der Vorstand 

auf Grundlage eines Kostenplans eine Empfehlung abgibt. Auf einer 

Mitgliederversammlung wird in einer Bieterrunde ermittelt, ob der erforderliche 

Gesamtbetrag für den Kostenplan zusammenkommt. Kommt er nicht zusammen, wird 

die Bieterrunde wiederholt. 

Ansprüche auf Leistungen entstehen durch die Beteiligung an den Kosten nicht. Auch 

Mitglieder, die sich nicht an der Kostenumlage beteiligen, können Ernteanteile erhalten. 

Mitglieder, die an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen können, können ein 

anderes Mitglied schriftlich mit ihrer Vertretung bevollmächtigen. 

 

3. Übernehmen Mitglieder fest umrissene Arbeits- oder Dienstleistungen, kann der 

Vorstand den Wert dieser Leistungen auf die anfallenden Kosten anrechnen. Die zu 

leistende Kostenumlage reduziert sich hierdurch. 

 

4. Die Monatsbeiträge der ordentlichen Mitglieder sind am ersten Werktag eines Monats 

zu zahlen, die erste zu Beginn eines Gartenjahres am 1. März. 

 

5. Da Ausgaben bereits vor Beginn eines Gartenjahres anfallen, ist es erwünscht, wenn 

Mitglieder mehrere Monatsraten im Voraus zahlen. Zur Deckung von 

Anfangsinvestitionen können von den Mitgliedern auch unverzinsliche Darlehn 

zugunsten der Solawi Groß-Umstadt e.V. gewährt werden, die mit einer Frist von drei 

Monaten zum Ende des Gartenjahres kündbar sind. 

 

 

Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 07.02.2020 beschlossen. 

 


